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Stellungnahmen 

A 1 Öffentlichkeit 

Es sind keine Stellungnahmen eingegangen 
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Behörde 1 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

(Schreiben vom 19.06.2013) 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Auswertung war bereits bei Erstellung des Entwurfs bekannt, der 
Bebauungsplan ist mit einem entsprechenden Hinweis versehen. 

 

Beschlussentwurf: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 2 

PLEdoc GmbH, Leitungsauskunft Fremdplanungsbearbeitung 

 (Schreiben vom 16.07.2013) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die in den Plänen der PLEDOC dargestellte Leitungsführung wird be-
rücksichtigt. 

Die Trasse der Leitung verläuft innerhalb festgesetzter öffentlicher Ver-
kehrsflächen. 

 

Beschlussentwurf: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 3 

Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Köln 

(Schreiben vom 26.07.2013) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

zu: Änderung der zulässigen Gebäudehöhe im GE 2.4 und GE 3 Gebiet 

Es scheint sich um ein Missverständnis der Änderung zur 2. Auslegung 
zu handeln. Die bisherige Festsetzung zur maximalen Gebäudehöhe im 
GE 2.4 und GE 3 lies eine Höhe von bis zu 82,0 m ü. NHN zu. Dies 
entspricht einer realen Gebäudehöhe von ca. 19,5 m. Diese Höhe wur-
de um 4 m auf eine maximale Höhe von 78,0 m ü. NHN bzw. absolut 
ca. 15,5 m reduziert. Die Aussage in der Stellungnahme, dass eine Re-
duzierung von 7 m vorgenommen wurde ist nicht zutreffend. Die maxi-
malen Gebäudehöhen von 75,0 m ü. NHN in den übrigen GE-Gebieten 
wurden gegenüber der 1. Auslegung nicht geändert. 

Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen von ca. 15,5 m entspre-
chen den üblichen Anforderungen der gewerblichen Nutzer und sind in 
das durchgängige Höhenkonzept des Bebauungsplans für alle Bauge-
biete eingepasst.  

Zusätzlich ist durch die textliche Festsetzung Nr. 2 eine Ausnahmerege-
lung für Überschreitungen durch technische Einrichtungen und Dach-
aufbauten formuliert. 

 

zu: Achtungsabstand zu Störfallbetrieb 

Die Stadt Leverkusen hat ein stadtweites Gutachten zu den Störfallbe-
trieben (Technisches Gutachten, Einzelfallbetrachtungen nach dem 
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Leitfaden KAS-18 für Betriebsbereiche im Stadtgebiet Leverkusen) 
durch den TÜV Rheinland erarbeiten lassen. Danach reichen die Ab-
stände zwischen dem Störfallbetrieb Reisgies im Gewerbegebiet 
Fixheide und den im Bebauungsplan 172 B/II Campus Leverkusen und 
Gewerbe festgesetzten schützenswerten Nutzungen aus. Eine Beein-
trächtigung des Betriebs in seinen genehmigten Betriebszuständen und 
für mögliche weitere Entwicklungen ist nicht gegeben. 

Beschlussentwurf: 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Behörde 4 

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Köln 

(Schreiben vom 24.07.2013) 

 



 Bebauungsplan Nr. 172 B/II „Campus und Gewerbe“  

            Beschluss über Stellungnahmen zur 2.öffentlichen Auslegung Seite  12  

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

zu: Verschiebung der südlichen Baugrenze des SO 1 „Hochschulgebiet“ 

Die Verschiebung der südlichen Baugrenze des SO 1 erfolgte zur Si-
cherung eines 500 m Achtungsabstands zu einem Betrieb (Fa. Reis-
gies) im Gewerbegebiet Fixheide an der Dieselstraße, der als Störfall-
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betrieb gem. § 50 BImSchG einzustufen ist. Im Rahmen der Behörden-
beteiligung war vom Landesumweltamt NRW ein Abstand von 500 m 
empfohlen worden. In der Zwischenzeit hat die Stadt Leverkusen ein 
stadtweites Gutachten zur Seveso-II Richtlinie (Technisches Gutachten, 
Einzelfallbetrachtungen nach dem Leitfaden KAS-18 für Betriebsberei-
che im Stadtgebiet Leverkusen) durch den TÜV Rheinland erarbeiten 
lassen. Danach beträgt der Achtungsabstand deutlich weniger als  
500 m. 

Die Baugrenze kann auf den Stand der ersten Auslegung zurückgeführt 
werden, die Festsetzung der Fläche für Stellplätze entfällt. Der Bau- 
und Liegenschaftsbetrieb NRW als Planer der Hochschule hat somit 
größeren Spielraum in der Planung und Umsetzung der späteren Erwei-
terungsbauabschnitte. 

Diese Änderung des Bebauungsplans erfolgt zum Satzungsbeschluss. 
Die Grundzüge der Planung sind durch die Änderung nicht berührt, da 
der Bebauungsplan bereits für diesen Bereich die Bebauung mit einer 
Parkpalette vorsah. Der Grundeigentümer (Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW) und der von der Änderung betroffene Grundstücksnachbar 
(Bahn AG) wurden über die Änderungsabsichten informiert und haben 
der Änderung zugestimmt. 

Aufgrund der Änderung des Bebauungsplans zum Satzungsbeschluss 
– Verschiebung der Baugrenze nach Süden – wird der Stellungnahme 
entsprochen. 

Beschlussentwurf: 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

 

zu: Zulässige Höhe baulicher Anlagen im SO1-Gebiet 

Die im Rahmen der 2. Offenlage vorgenommenen Höhenfestsetzungen 
im Bereich SO 1 - auf 79,5 m NHN basierten auf der Entwurfsplanung 
zum 1. Bauabschnitt.  

Für das herausragende Projekt innerhalb des Bahnstadtgeländes soll – 
abweichend vom übrigen Höhenkonzept – eine größere Höhe von 83,0 
m ü. NHN (entsprechend der ersten Auslegung) und damit ein zusätzli-
ches Geschoss zugelassen werden. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW als Planer der Hochschule hat somit größeren Spielraum in der 
Planung und Umsetzung der späteren Erweiterungsbauabschnitte.  

Diese Änderung des Bebauungsplans erfolgt zum Satzungsbeschluss. 
Die Grundzüge der Planung sind durch die Änderung nicht berührt, da 
der Bebauungsplan bereits für diesen Bereich Höhenbeschränkungen 
vorsah und die Änderung geringfügig ist. Der Grundeigentümer (Bau- 
und Liegenschaftsbetrieb NRW) und der von der Änderung betroffene 
Grundstücksnachbar (Bahn AG) wurden über die Änderungsabsichten 
informiert und haben der Änderung zugestimmt. 
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Aufgrund der Änderung des Bebauungsplans zum Satzungsbeschluss 
(Anhebung der maximal zulässigen Gebäudehöhe auf 83,0 m ü. NHN) 
wird der Stellungnahme entsprochen. 

Beschlussentwurf: 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

 

zu: Vorbereiche V1 und V2 

Die Vorbereiche V1 und V2 wurden zur zweiten Auslegung neu definiert 
und ebenfalls neu zeichnerisch zugeordnet. Der Vorbereich V1 betrifft 
das Umfeld des Sondergebiets SO1 „Hochschulgebiet“ nicht mehr.  

Der Vorbereich V2 wurde für die westliche, nördliche und östliche nicht-
überbaubare Grundstücksfläche des SO 2.1-Gebiets festgesetzt. Die 
Festsetzung für diesen Bereich wird neu unter der Ordnungsnummer 
V2b in der Planzeichnung dargestellt, um zukünftig eine deutlichere 
Zuordnung der Zulässigkeit von Nebenanlagen zu erreichen. Im Übri-
gen unterscheidet sich der Festsetzungstext V2 nicht von dem Text zur 
Festsetzung V2b. 

Für die Bereiche zwischen südlicher Baulinie des SO 2.1-Gebiets und 
dem festgesetzten Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit bzw. nördli-
cher Baulinie des SO 1 - Gebietes und dem festgesetzten Gehrecht 
zugunsten der Allgemeinheit sind keine Vorbereiche festgesetzt. 

Um den gestalterischen Anforderungen für diese Randbereiche des 
„Boulevards“ entlang der Fachhochschule zu entsprechen, wird eine 
neue Festsetzung als Vorbereich V3 getroffen.  

Innerhalb der Festsetzung Vorbereich V3 werden Einfriedungen ausge-
schlossen, um die großzügige städtebauliche Situation zwischen der 
neuen Hochschule mit ihrer mehrgeschossigen Bauweise und den vor-
handenen hohen Hallen des ehemaligen Ausbesserungswerks nicht 
einzuengen. 

Auf eine Reduzierung der Versiegelung wird verzichtet, da der Boule-
vard als versiegelte Gesamtfläche mit einzeln festgesetzten Bäumen 
erlebt werden soll. 

Die Festsetzung erhält folgenden Wortlaut: 

Einfriedungen sind nicht zulässig. Kfz-Stellplätze sind innerhalb der 
festgesetzten Vorbereiche nur als Ausnahme, z. B. als Kundenstellplät-
ze oder Behindertenstellplätze zulässig. Es ist nicht mehr als ein Stell-
platz je 100 m² Fläche des Vorbereichs zulässig.  

Die Festsetzung des Vorbereichs V3 wird auch für die südliche nicht-
überbaubare Grundstücksfläche des Baugebiets SO 2.5 getroffen, da 
diese zusammen mit der angrenzenden Verkehrsfläche den Übergang 
zur Werkstättenstraße am Haupteingang der Hochschule darstellt. Hier 
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sind Nebenanlagen und mehrere Stellplätze nicht mit dem Gestaltungs-
anspruch des öffentlichen Raums vereinbar. 

Diese Änderung des Bebauungsplans erfolgt zum Satzungsbeschluss. 
Die Grundzüge der Planung sind durch die Änderung nicht berührt, da 
der Bebauungsplan bereits für alle Baugebiete ein System von Festset-
zungen zur Gestaltung der Vorbereiche aufweist und die jetzt vorge-
nommenen Veränderungen geringfügig sind. Die betroffenen Grund-
stückseigentümer Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und Bahn AG 
wurden beteiligt und haben der Änderung zugestimmt. 

Aufgrund der Änderung des Bebauungsplans zum Satzungsbeschluss 
– Festsetzung der Vorbereiche V3 – wird der Stellungnahme entspro-
chen. 

 

zu: Verkehrsfläche Anger 

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung zwischen der Be-
standsbebauung an der Werkstättenstraße und dem Sondergebiet SO 
1 „Hochschulgebiet“ bzw. Sondergebiet SO 2.1 „Technologie, Dienst-
leistungen, Bildung“ der sogenannte „Anger“ ist die wichtige direkte Er-
schließungsfläche für die Hochschule. Insbesondere die nördliche Ver-
bindung wird die Fußwegbeziehung zu den Brücken zur Innenstadt und 
zum Bahnhof darstellen. Darüber hinaus gibt es nur eine Verbindung 
zur Werkstättenstraße mit einer kleineren Baulücke. Bereits zur Aus-
schreibung des Wettbewerbs für die Hochschule wurde an dieser vor-
gesehen, die Bestandsbebauung zu verkürzen und eine großzügigere 
Sichtachse auf den Haupteingang der Hochschule zu entwickeln. Der 
dafür notwendige Teilabbruch des Bestandsgebäudes ist an dieser 
Stelle (Treppenhausfuge) möglich, ohne das gesamte Gebäude zu be-
seitigen. Zur ersten Auslegung des Bebauungsplans war hier daher 
eine entsprechend breite, öffentliche Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung festgesetzt. Da jedoch für den Ankauf der Fläche 
und den Ausbau der Verkehrsfläche keine Mittel verfügbar waren, wur-
de im Rahmen der zweiten Auslegung die öffentliche Verkehrsfläche 
auf die tatsächliche Lücke beschränkt. Die Zielplanung ist weiterhin der 
(Teil-)Abbruch und die Neugestaltung der Situation mit Bezug zu der 
wichtigen Verbindung zur Hochschule. Aus diesem Grunde wird die 
überbaubare Fläche des Gebäudes bis zu der möglichen Abrisskante 
zurückgenommen.  

Die nicht überbaubare Fläche erhält die gleiche Vorbereichsfestsetzung 
wie der Boulevard. Es sind keine Einfriedungen zulässig und Stellplätze 
nur ausnahmsweise für Besucher bzw. Behinderte. Der Bestandsschutz 
des Gebäudes bleibt gewahrt, erhaltende Maßnahmen sind zulässig. 
Mittel- bis langfristig soll jedoch das Gebäude abgebrochen und / oder 
umgestaltet werden, um dem Hochschulentree gerecht zu werden.  
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Diese Änderung des Bebauungsplans erfolgt zum Satzungsbeschluss. 
Die Grundzüge der Planung sind durch die Änderung nicht berührt, da 
der Bebauungsplan bereits in seiner Begründung die Zielplanung des 
teilweisen Abbruchs anführt. Die betroffenen Grundstückseigentümer 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und Bahn AG wurden beteiligt und 
haben der Änderung zugestimmt. 

Aufgrund der Änderung des Bebauungsplans zum Satzungsbeschluss 
wird der Stellungnahme entsprochen. 

Im Anschluss an diese Änderung wurde eine weitere Änderung für die-
sen Bereich vorgenommen. 

Änderung der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Anger“ 
zwischen Hochschule und Bestandsbebauung an der Werkstättenstra-
ße 

Dieser Bereich stellt die wichtige Erschließung der Gebäude an der 
Werkstättenstraße und gleichzeitig des Haupteingangs der Fachhoch-
schule dar. Die für die Hochschule und die angrenzenden zukünftigen 
privaten Investoren wichtige Adressenbildung soll sich in der hochwerti-
gen Ausformung und Gestaltung widerspiegeln. Hierzu wurde ein für 
alle Beteiligten tragfähiger Kompromiss vereinbart. Die Fläche vor dem 
Haupteingang der Hochschule wird zusammen mit der Fläche, die den 
Beginn des Boulevards zwischen Hochschule und nördlichen Bahnhal-
len bildet zu einem Platz gestaltet. Dieser Platz bezieht die bisherigen 
als private Vorzonen definierten Flächen der Gebäude an der Werkstät-
tenstraße bis auf einen 2m breiten Streifen mit ein.  

Dieses Vorgehen ermöglicht eine auf die Planung der Freiflächen vor 
dem Haupteingang der Hochschule abgestimmte Gestaltung der öffent-
lichen Flächen. Für die innerhalb der nicht überbaubaren Fläche der 
Hochschule liegende Vorzone wird das Gestaltungsprinzip und die Ma-
terialwahl vertraglich vereinbart und dann auf den öffentlichen Raum 
übertragen. Die Übernahme von Teilen der früher privaten Vorzone vor 
den Häusern an der Werkstättenstraße in die öffentliche Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung vereinfacht die Realisierung und spätere 
Unterhaltung, da keine weiteren vertraglichen Regelungen zur Gestal-
tung mit einem privaten Investor zu treffen sind. Die Fläche ist zwar 
zurzeit noch im Besitz der Bahn AG, soll aber an Investoren weiterver-
kauft werden. Der schmale 2m breite Streifen als Vorzone V4 ist nur 
erforderlich um die erforderlichen Zugänge, Treppenanlagen und Kel-
lerschächte zu sichern. Er darf selbstverständlich nicht durch Einfrie-
dungen abgetrennt werden.  

Diese Änderung des Bebauungsplans erfolgt zum Satzungsbeschluss. 
Die Grundzüge der Planung sind durch die Änderung nicht berührt, da 
der Bebauungsplan bereits die Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung, wenn auch etwas kleiner abgegrenzt, enthalten hat. Für die 
bisher privaten Vorbereiche lagen textliche Festsetzungen für die Vor-
zonen vor, die diese Flächen in ihren Nutzungsmöglichkeiten deutlich 
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einschränkten. Die Versiegelung war eingegrenzt, Stellplätze nur in 
Ausnahmen (Behinderte, Kunden) zulässig und die Gestaltung sollte in 
späteren Abstimmungen geregelt werden. Die Auswirkungen der Pla-
nung verändern sich durch die geänderten zeichnerischen und textli-
chen Festsetzungen nicht. Die betroffenen Grundstückseigentümer 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und Bahn AG wurden beteiligt und 
haben der Änderung zugestimmt, eine Betroffenheit für weitere Dritte ist 
nicht gegeben. 

Beschlussentwurf: 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

 

zu: Wendemöglichkeit für Lieferverkehr 

Die Anordnung einer Wendemöglichkeit für Anlieferung und Entsorgung 
auf dem eigenen Grundstück war eine der abgestimmten und verein-
barten Rahmenbedingungen in den Vorgaben für den Wettbewerb der 
Hochschule. Die mögliche Verkehrsführung und die Erschließung des 
Grundstücks durch die Planstraßen waren bekannt. Diese Vorgaben 
können nicht im Nachhinein geändert werden.  

An- und Abfahrt der Anlieferung können ohne Beeinträchtigung der 
Aufenthaltsqualität umgesetzt werden. In der jetzigen frühen Planungs-
phase der Hochschule sind vielfältige Lösungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten noch machbar. 

Die Verkehrssystematik ist ein Grundzug des Planungskonzepts der 
Bahnstadt und nicht veränderbar, insbesondere das Verbot der Durch-
fahrt von LKW-Verkehr durch die „Grüne Mitte“ ist unverzichtbar.  

Ein zusätzlicher LKW-tauglicher Wendeplatz an der Planstraße 9 ist nur 
zu Lasten der öffentlichen Grünflächen und/oder des Baugebiets SO 
2.1 realisierbar. Diese Einschränkungen eines privaten Eigentümers 
oder der öffentlichen Grünflächen sind im Verhältnis zu der technisch 
realisierbaren Umsetzung einer geordneten Erschließung auf eigenem 
Grundstück, die eine der Rahmenbedingungen der Hochschulplanung 
bildet, nicht begründbar.  

Bei einer Abwägung der jeweiligen privaten und öffentlichen Belange 
gegen- und untereinander kann der Anregung daher nicht gefolgt wer-
den. 

Beschlussentwurf: 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 


